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Seftioiten i*c§

Silttuei;. <ienierbetitreiH9.

SBerte tBeretttSgenof fen!
Sin ber ^apreSberfammluug in SBafet mttrbe bte

S3efcptupfaffuug betreffenb ©rünbttng eines ©entrai»
organs berftpoben, toeil biefe grage in ben Seftioneu
git mettig borbefproepen toorben fei. ®a fie nun aber in$tup
geraten, bie ©rttnbe bafür unb bagegett an ber SapreS»

berfammturtg, in ber $mpP^ffe unb int ^ßrotofoE er»

örtert loorbett finb, fo giel)t bie ©entralleitung bor, bie

Stngetegenpeit jept ptn Stbfcphtp p bringen, ftatt fie
auf bie näcpfte 3;apre§berfammtuug p berfepieben. Sit»
bem mir auf alle borermäpitten ©rörteruitgeit unb auf
unfereu bejüglicpeit Sériât an bie SapreSberfammlitng
bermeifett, bitten mir bie Seftioiten ttocp folgenbe fünfte
borgättgig iprer Stefcptupfaffung in ©rmäguttg p jiepen.

.fpinfiiptticp ber ©ntftepuug beS SlutrageS gefjt aus
bem Meferat be§ §errn ÄrebS I; erbor, bap biefe fÇrage
in unferem SSerbattbe fepott feit bieten Sapren angeregt
mürbe, bap fogar eilt Stuftrag, bie $rage p prüfen, ob

iticpt bas „éemerbe" als ©eittralorgan erftärt merben

füllte, bort ber ©entralteitung noep niept erlebigt morben
mar. SBären mir niept fepon für meprere SapreSber»
fammtungeit mit Stoff überpäuft gemefett, fo pätten
mir bie immer mieber neu angeregte forage fepon tängft
gitr ©ntftpeibitng borgetegt.

®aS StebürfniS naep einer Oemerbepreffe barf bon
feiner Seite in forage geftettt merben, bemt foitft müpte
ja atup bie ©jriftengbereiptiguug ber beftepenben (Se=

merbeblätter jmeifetpaft feilt, ©eteitt fönnen bie Sin»

fiepten nur barüber feilt, ob ein offipEeS Sentratorgan
ben Söebürfniffett beffer entfpretpe, als bie beftepenbe
^3ribatpreffe. Um barüber p urteilen, bitten mir bie
Seftioiten, bie ©rüttbe bafür unb bagegett mopt abp»
mögen. SBir paben ftpott oft bebauert, bap bie ©entrai»
leit'uitg mit betn ©efamtüerbaube niept mepr güptung
pat. ©ine Meipe boit fragen, bie mir im SSerlaufe beS

SapreS ben Seftioiten gttr öeantmortung borlegen
müffen, foEten meit ntepr borbefproepen merben, als es

bttrep bie ®reisfcpreiben jemeiten gefepepett fann. Slber

atup bie ©utaepten att bie töepbrben ober gemiffe
mieptige fragen, toie mir fie in gröperer gapt in un»
ferer Vortage bom 18. üötai 1901 ermäpnteu, bieten
eine $üEe bott intereffantem unb teprreitpem Stoff, ber
meit mepr als bisper gttr Kenntnis aEer SSerPanbS»

angeporigett gebratpt merben foEte. @ibt eS fÇâïte, mo
für unfere Sntereffett öffentlicpe Slefpretpungett erforber»
ti(p fittb, fo fäEt biefe Stufgabe mieber ber ©entraEeitung

p. @S ift ba§ in ber Sadpe felbft begrünbet, benn
I foEett biefe S3efprecpungeu mit ©rfotg begleitet fein, fo
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Zürich, den it? August 1S01.

Der Mensch soll liasse»! Ko long ein Fnnlrche» Kraft in
ihm glüht, sind auch die Thüren des Glücks noch ossen.

Krewschveideu Ur. 188
an die

Sektionen des

Schwch.Gtnàiinà

Werte Vereinsgenossen!
An der Jahresversammlung in Basel wurde die

Beschlußfassung betreffend Gründung eines Central-
organs verschoben, weil diese Frage in den Sektionen

zu wenig vorbesprochen worden sei. Da sie nun aber in Fluß
geraten, die Gründe dafür und dagegen an der Jahres-
Versammlung, in der Fachpresse und im Protokoll er-
vrtert worden sind, so zieht die Centralleitung vor, die

Angelegenheit jetzt zum Abschluß zu bringen, statt sie

auf die nächste Jahresversammlung zu verschieben. In-
dem wir auf alle vorerwähnten Erörterungen und auf
unseren bezüglichen Bericht an die Jahresversammlung
verweisen, bitten wir die Sektionen noch folgende Punkte
vorgängig ihrer Beschlußfassung in Erwägung zu ziehen.

Hinsichtlich der Entstehung des Antrages geht aus
dem Referat des Herrn Krebs hervor, daß diese Frage
in unserem Verbände schon seit vielen Jahren angeregt
wurde, daß sogar ein Auftrag, die Frage zu prüfen, ob

nicht das „Gewerbe" als Centralvrgan erklärt werden

sollte, von der Centralleitung noch nicht erledigt worden
war. Wären wir nicht schon für mehrere Jahresver-
sammlungen mit Stoff überhäuft gewesen, so hätten
wir die immer wieder neu angeregte Frage schon längst
zur Entscheidung vorgelegt.

Das Bedürfnis nach einer Gewerbepresse darf von
keiner Seite in Frage gestellt werden, denn sonst müßte
ja auch die Existenzberechtigung der bestehenden Ge-
Werbeblätter zweifelhaft sei,?. Geteilt können die An-
sichten nur darüber sein, ob ein offizielles Centralvrgan
den Bedürfnissen besser entspreche, als die bestehende
Privatpresse. Um darüber zu urteilen, bitten wir die
Sektionen, die Gründe dafür und dagegen wohl abzu-
wägen. Wir haben schon oft bedauert, daß die Central-
leitung mit dem Gesamtverbande nicht mehr Fühlung
hat. Eine Reihe von Fragen, die wir im Verlaufe des

Jahres den Sektionen zur Beantwortung vorlegen
müssen, sollten weit mehr vorbesprochen werden, als es

durch die Kreisschreiben jeweilen geschehen kann. Aber
auch die Gutachten an die Behörden oder gewisse

wichtige Fragen, wie wir sie in größerer Zahl in un-
serer Vorlage vom 18. Mai 1901 erwähnten, bieten
eine Fülle von interessantem und lehrreichem Stoff, der
weit mehr als bisher zur Kenntnis aller Verbands-
angehörigen gebracht werden sollte. Gibt es Fälle, wo
für unsere Interessen öffentliche Besprechungen erforder-
lich sind, so fällt diese Aufgabe wieder der Centralleitung
zu. Es ist das in der Sache selbst begründet, denn
sollen diese Besprechungen mit Erfolg begleitet sein, so
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erforbert eS bor allem eine Orientierung in alten ©ingel»
fjeiten, mie fie in ber SFtegel nur bon ber ©entraßeitung
gegeben werben fann.

S3om rein fachlichen Stanbpunft aus beurteilt, wirb
ttiemanb berneinen fönrten, baff burch ein fotcfjeS gn=
einanbergreifen bte gewerbliche greffe weit mehr §ln=

regung unb ^Belehrung bringen würbe, als eS bisher
ber galt war, baff fie ein wefentlicher gaftor für bie

©ntwicflung unb Kräftigung beS SSerbanbeS fein würbe.
SBernt aber bagtt enge güfjlung mit ber ©entraßeitung
unerläfslich ift, wie foßen wir bann ein fotcï)eê Qu»
fammenwirfett unter ^Beibehaltung ber befteheitben ^Sreff*
berhättniffe erreichen

die 3ß)ötigfeit ber Sefretäre ift burch bie Strt. 18,
14 unb 18 ber Statuten begetchttet, fie ift burch bie
borhattbene Arbeit gattg in Slnfpruch genommen; eine

StuSbehuung berfetben auf bie 9teba!tion bott ©ewerbe»
blättern mühte unzweifelhaft bie ©rfüßung ber infolge
ber S3unbeSfubbention übernommenen S3erpffid)tungen
beeinträchtigen. Sin biefe Söfurtg fann atfo nicht gebadji
werben. (gortfe|ung folgt.)

* *
*

lieber ba§ bielfeitig angefochtene fjSrojeft eines cen>

trafen ©enierbeorgatteS fcfjreibt man bem „(bewerbe" :

„So wenig man bor ber ©aSter detegierten»©er=
fammtung ©ite gehabt hat, bie SQïitglieber beS Schweig.
©ewerbebereittS über bie botn ©entralborftanb projektierte
Schaffung eineS eigenen ©ereinSorganeS aufguflären,
fo fehr brängt man je|t bie Seftionen, fich über bie in
©afel gefteßten Slnträge auSgufprechen. 2SaS foß ba§
bebeuten?

„gn ©afet würbe mit groffem SOîet)r befclfloffen, bie

grage betr. ©ereittSorgan auf eine nächfte delegierten»
berfammtuitg gu Oerfdfieben; nun ift ba§ ißrotofoß
faum recht etfchienen unb in ber gewerblichen greffe
gum Slbbntcf gebracht, fomntt matt fchon mit ber Slttf=
forberttng an bie Seftionen, fich bis gum 15. Dftober,
alfo innerhalb einer Qeit, in welcher baS ©ereinSlebeu

fo giemlich rutjt, über ba§ neue Drgatt auSgufprechen.
SBettn banttt beabfttfjtigt fein follte, fo unter ber §anb,
mit llntgcljnng ber 2)elegierten'®erfamutlnttg, ba§ ffSro-
feit in§ SDßcrf pt feijen, fo tnüfjtcn mir bagegett mit
aller ßntfchiebenljeit ßinfpradfe erheben unb hoffen mir,
in biefeut galle auch bott attbcrcr Seite fräftige Unter«
ftntiung pt finben. ©S ift nicht guläffig ttttb es geljt
gegen bie ©aSler ©efcfjlüffe, bie nächfte delegierten»
©erfammliutg bor eitt fait accompli git ftefien ; eS muh
berfefbett itt aßen gäßen freie Ipanb über bie Schaffung
eitteS ©ereinSorganS gewährt fein, unb ba fann unfereS
©raäjtenS bie Wufforberung beS SentralborftanbeS an
bie Seftionen, fich bis gttm 15. Dftober gtt äuffern,
feineStoegS berbittbliclj fein. ©S braucht auch ttiemanb
berfelbett golge gu geben, ohne bah il)tn barauS ein
Nachteil erwachfen barf.

„die neiterbtitgS für ein ©ereittSorgan ins gelb ge=
führten ©rititbe imponieren uttS fo wenig, als bie fch'on

früher borgebrachten. Slber recht unangenehm berührt
uns baS abfprechenbe Urteil über bie gähigfeiten itttb
bie Seiftungett ber gewerblichen greffe. daS hat fie
boch ficher nicht Oerbieitt, baff ber ©entralborftanb fie
in biefer Söeife herabfefp; bietmehr barf fie in afler
9tnl)e unb Quberficfjt baS Sewuhtfeiu l^Ö^u, reblich
unb eifrig au ber fteteu ©ntwicflung beS Schweiger.
©etoerbebereinS mitgearbeitet gu haben. Sie muh fich
baljer attd) auflehnen, wenn matt fie jejjt fitrgerhattb
auf bie Seite fteßett wiß, unb gwar um fo tttel)r, als
fie nad; wie bor betn Schweiger, ©ewerbebereiit für
feine Qwecfe gur ©erfügtutg ftel)t."

©emcrblicheS ©ilbiticggmcfeti. Slm 10. Slug, enbigte
im fantonaten ©ewerbemufeum itt Slarau ber brei»

wödjige fünfte gortbilbuttgSfurS für Sehrer an £>anb=

Werfer», gewerblidjen gortbilbungS» unb QeidjnungS»
fchulen.

^rmaturenfabrik Zfiric
Filiale der Armaturen- und Maschinenfabrik, Aktiengesellschaft, vormals J A. Hilpert, Nürnberg.
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erfordert es vor allem eine Orientierung in allen Einzel-
heiten, wie sie in der Regel nur von der Centralleitung
gegeben werden kann.

Vom rein sachlichen Standpunkt aus beurteilt, wird
niemand verneinen können, daß durch ein solches In-
einandergreifen die gewerbliche Presse weit mehr An-
regung und Belehrung bringen würde, als es bisher
der Fall war, daß sie ein wesentlicher Faktor für die

Entwicklung und Kräftigung des Verbandes sein würde.
Wenn aber dazu enge Fühlung mit der Centralleitung
unerläßlich ist, wie sollen wir dann ein solches Zu-
sammenwirken unter Beibehaltung der bestehenden Preß-
Verhältnisse erreichen?

Die Thätigkeit der Sekretäre ist durch die Art. 13,
14 und 18 der Statuten bezeichnet, sie ist durch die
vorhandene Arbeit ganz in Anspruch genommen; eine

Ausdehnung derselben auf die Redaktion von Gewerbe-
blättern müßte unzweifelhaft die Erfüllung der infolge
der Bundessubvention übernommenen Verpflichtungen
beeinträchtigen. An diese Lösung kann also nicht gedacht
werden. (Fortsetzung folgt.)

-t- -i-

Ueber das vielseitig angefochtene Projekt eines cen-
traten Gewerbeorganes schreibt man dem „Gewerbe" '.

„So wenig man vor der Basler Delegierten-Ver-
sammlung Eile gehabt hat, die Mitglieder des Schweiz.
Gewerbevereins über die vom Centralvorstand projektierte
Schaffung eines eigenen Vereinsorganes aufzuklären,
so sehr drängt man jetzt die Sektionen, sich über die in
Basel gestellten Anträge auszusprechen. Was soll das
bedeuten?

„In Basel wurde mit großem Mehr beschlossen, die
Frage betr. Vereinsorgan auf eine nächste Delegierten-
Versammlung zu verschieben; nun ist das Protokoll
kaum recht erschienen und in der gewerblichen Presse

zum Abdruck gebracht, kommt man schon mit der Auf-
forderung an die Sektionen, sich bis zum 15. Oktober,
also innerhalb einer Zeit, in welcher das Vereinsleben

so ziemlich ruht, über das neue Organ auszusprechen.
Wenn damit beabsichtigt sein sollte, so unter der Hand,
mit Umgehung der Delegierten-Versammlung, das Pro-
jekt ins Werk zu sehen, so mußten wir dagegen mit
aller Entschiedenheit Einsprache erheben und hoffen wir,
in diesem Falle auch von anderer Seite kräftige Unter-
stühnng zu finden. Es ist nicht zulässig und es geht
gegen die Basler Beschlüsse, die nächste Delegierten-
Versammlung vor ein kalt oeeumpli zu stellen; es muß
derselben in allen Fällen freie Hand über die Schaffung
eines Vereinsorgans gewährt sein, und da kann unseres
Erachtens die Aufforderung des Centralvorstandes an
die Sektionen, sich bis zum 15. Oktober zu äußern,
keineswegs verbindlich sein. Es braucht auch niemand
derselben Folge zu geben, ohne daß ihm daraus ein
Nachteil erwachsen darf.

„Die neuerdings für ein Vereinsorgan ins Feld ge-
führten Gründe imponieren uns so wenig, als die schon

früher vorgebrachten. Aber recht unangenehm berührt
uns das absprechende Urteil über die Fähigkeiten und
die Leistungen der gewerblichen Presse. Das hat sie

doch sicher nicht verdient, daß der Centralvorstand sie
in dieser Weise herabsetzt; vielmehr darf sie in aller
Ruhe und Zuversicht das Bewußtsein hegen, redlich
und eifrig an der steten Entwicklung des Schweizer.
Gewerbevereius mitgearbeitet zu haben. Sie muß sich

daher auch auflehnen, wenn mau sie jetzt kurzerhand
auf die Seite stellen will, und zwar um so mehr, als
sie nach wie vor dem Schweizer. Gewerbevereiu für
seine Zwecke zur Verfügung steht."

Verschiedene».
Gewerbliches Bildnngswesen. Am 10. Aug. endigte

im kantonalen Gewerbemuseum in Aarau der drei-
wöchige fünfte Fortbildungskurs für Lehrer an Hand-
werker-, gewerblichen Fortbildungs- und Zeichnungs-
schulen.
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